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RS OGH 1965/10/25 Bkd65/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1965

Norm

DSt 1872 §2 C2

Rechtssatz

In Strafsachen, in denen der Rechtsanwalt selbst Partei ist, kann von dem Grundsatz der Wahrung des

Berufsgeheimnisses eine Ausnahme gemacht und in Fällen unumgänglicher Notwendigkeit der Geheimnisbruch dem

Rechtsanwalt nicht verwehrt werden.
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